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®ie greife oerfteljen fich franfo Sßaggon Strasburg
für 9Bteberoerfäufer für jpölzer bis 10 m Sänge
unb fjöchftenS 20/20 cm Stärfe.
gür jpölzet unter 10 m unb über 20/20 5 % 2luffchlaa

„ „ über 10 „ „ unter 20/20 5 %
„ 10 „ „ über 20/20 10 7o

(Kreuzholz wirb immer ju letzterem gerechnet ; für
böiger non über 14 m Sänge ©ptrapreiS.

II. Fretter. sctwaiv
itfugefen tualb
pro Cluabratmeter

TOarC TOarf

Unforttert 1. — —. —
la fHetne unb halbreine Fretter (R & HR) 1. 30 —. —
IIa @ute ©are (G) 1.10 1. 10

lila 2Iu§fchuffware (A) 0: 95 —. —
X-23retter(iRebut§,geuer=ob.23rennborb) —. — —. —
©ute Satten (93ogefen 4, Schwatzwatb pro Rimbert

4,50 m tang) 20. - 21. -
©ipSlatten 10/24 23ogefen 100 Ifb. m

Scf)warzroalb 78 Ifb. m 1. — 0. 70

©ipêlatten 5/35 23ogefen 100 tfb. m
Scfpüarzmalb 133 tfb. m 1. 10 1. 10

©ipSlatten 10/35 23ogefen 100 Ifb. m
Scf)warzmalb 100 tfb. m 1. 20 1.20

pro ftubifmeter
Ktotjbielen 15 bis 27 nun 48. — 48. —

„ 27 bi§ 50 mm —. — 50. —
®ie obigen greife entfprecfjen bei jirfa 2 SR. Soften

ab Sägewerf unb 5 % 33erbienft ben fotgenben 9Iunb=
hotzpreifen franfo Sägemerf:

23ogefen unb ©c^roarjroatb :

1. 2. 3. 4. 5. 6. Klaffe
m 22.80 21.35 19.80 17.70 15.25 12.20

21bfcf)nitte :

1. 2. 3. Klaffe
URarf 22.30 20.60 16.70

Stimmung fef)r flau.

ümcftiedenes.
gurn S3ranb ber ©djilfbretterfnbrif §orn. ©ntgegen

einigen lusfagen oon Konfurrenten, teile meiner roerten
Kunbfchaft ergebenft mit, baff ber betrieb in meinem
©efdpft burcf) ben 33ranbau§bruch oom 18. Olooember
in feiner ©eife geftört ift. g. 2UImenbinger, jftohr*
gemebe^ unb ©ip§bteten=gabrif, jpom a. 33.

©in iutercffantcr iJJrojeft. (©ingef.) @3 geflieht häufig,
bafj IReflamepiafate mit 33emetfungen ober 3ei<f»nurigen
oerunjiert roerben. ®a§ ift nic^t unter allen llmftänben
erlaubt, fonbetn eâ fommt barauf an, mie bie 33emer=

fungen tauten, unb oon toem fie gemacht werben, lieber
eine folcfje 23erunftaltung einel ©afates au§ Konfurrenz*
neib t)at foeben in güricf) ein intereffanter ^ro^e§ fiatt*
gefunben.

®ie girma 31. SRüHer & ©ie., gabrif für ^otjbear=
beitung§mafcf)inen in 39rugg, fjatte auf einem oon ber
girma Orett güffli 3Irt. gnftitut in güricf) bergeftettten
Kotteftioreflame=©afat ein gelb gemietet. 9teben bem

$e;rt finb auf bem ^tafat oier SRafcfjinen abgcbilbet.
@ine§ biefer ©afate mar im ©artefaal 2. Klaffe ber
SÖabnftation ®ietifon aufgehängt. gm 3lpril biefe§
galjreS rourbe fonftatiert, baff ba3 oon ber 33rugger
girma gemietete ißlafalfelb mit 33teiftift befrit)ett mar.
23et jeber ber oier SRafchinen ftanb ba§ ©ort ,,33rucf)"
unterfingen unb im ©eitern figurierten auf ber Stfficfje
bie beiben 23emerfungen „^Referenz 33ucffer & Stubrp 33rem=

garten unb 31. SRartin gug". girma lief) hierauf ba§

Pafat entfernen. ®er 23erbacf)t ber £äterfcf)aft fiel auf
ben SRetfenben einer Seipziger Konfurrenjfirma, oon bem
bie 33rugger girma erfahren haben wollte, baß er auch
anberwettig ihre gabrifate heruntergemacht habe. Stucr)

ergab fich mit ziemlicher Sicherheit bie gbentität ber
Sieiftiftnoti^en mit ber Schrift be§ ©. au§ etnigen oon
©iefem gefchriebenen Karten unb Verträgen. ®ie iörugger
girma flagte wegen Krebitfcf)äbigung unb oertangte eine

©ntfehäbigung oon 500 gr. wegen wiberrechtticher 23er'

unftaltung ihrer ©efchäftsreflame. ©in giffernmä^iger
Schaben fönne allerbingS nid^t feftgefteltt werben ; immer*
hin fei ju beachten, baff bie IReflame, bie ber 23eflagte
habe ittuforifch machen motten, jährtief) 600 gr. fofte.
So weit bürfe bie Konfurrenz nicht gehen, geber, ber
ba§ t31afat getefen habe, müffe einen für bie ftägerifche
girma nachteiligen ©inbruef befommen haben; bie Sefer
fteltten fic^ oor, ba^ derjenige, ber bie ©afate befchrie*
ben habe, mit ihren Sieferungen fchleihte ©rfafjrungen
gemacht habe. ®er 33eftagte befiritt, ba§ er ber $äter
unb überhaupt ein Schaben entftanben fei. ©I hanble
fidh um harmtofe Semerfungen, benen fein SRenfdh an*
gefehen, ob fie oon einem Konfurrenten ober Spafjooget
herrühren. 93ereit§ war eine Schrifteçpertife angeorbnet,
at§ ber 23eftagte bem ©eticfjt bie ©rftärung jugehen
tiefj, ba§ er bie 23teifiiftnoti*en wirffich gemacht ha&e.
®a§ i8ejirf§gericht hift ^ie Klage prinzipiell gut, benn
bie jpanblung be§ Seftagten fei eine wiberrecfjtliche unb
unerlaubte; er wollte ohne Zweifel bie Klägerin unb
if)re ißrobufte in ben Slugen ber Sefer heruntermachen
unb bisfrebitieren. gn bejug auf ba§ Quantitatioe be§

Schabenerfatjanfprucheë ging baê ©ericht baoon au§,
ba| bie eingeftagte |>anblung3weife in hohenr Silase
geeignet war, bie Klägerin in ihren 23erhältniffen ernft*
lieh ja oertehen, ihren Krebit unb ihr IRenommee p
fchäbigen unb herabjuwürbigen. @3 hielt eine ©ntfdjä»
bigungsfumme oon 100 gr. für angemeffen unb oer»
pfii^jtete ben Seftagten pr 23ephtung fämttidher Koften.
®a§ Urteil ift in Sïechtéfraft erwadhfen.

3ur palpant in Böfingen. (Singefanbt.) gn 9tr. 47
ghrer geitung ift eine Korrefponbenj enthatten, worin
jwei gürcher ^änbtern unoerbtümt ber 23orwutf gemacht
wirb, an ber am 24. Dftober in gofingen abgehaltenen
jpoljfieigerung burch teibenfehaftti^e Söieterei oerfucht p
haben, ben einheimifchen Sägern ba3 ©ertoottfte oor
ber 9Iafe wegpfchnappen unb fie auf biefe SBeife p
fchäbigen.

®ah an einer öffentlichen ©ant geboten unb über»
boten wirb, liegt fo fehr in ber Atîatur bet Sache, bafjj
e§ einem oernünftig benfenben SRenfchen faum je einfallen
bürfte, barin etwa§ Ungebührticfjeê p entbeefen unb e3

ift jehr p bezweifeln, ob ber ©infenber fraglichen 31rti=
fel3, falls er felbft einmal an einer Stetgerung als.
Bieter auftritt, wirtlich fo großmütig fein wirb, juerft
ben 23orteit ber 21nberen zu wahren.

®ie gurechtweifung in ihrer naioen plumpen 3lrt
wirb bie beabfichtigte ©irfung bei ben beiben gürcher
jpänblern wohl gänOih oerfeljlt haben unb fie werben
eS auch faum nötig haben, fich »on gemanbent betehren

ia ComprimiErfe s abgedrehte
blanke

Monfandon tCie. fl.G.Biel
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Die Preise verstehen sich franko Waggon Straßburg
für Wiederverkäufer für Hölzer bis 1V m Länge
und höchstens 20/20 em Stärke.

Für Hölzer unter 10 m und über 20/20 5 °/o Aufschlag

„ „ über 10 „ „ unter 20/20 5 °/„

„ 10 „ über 20/20 10 °/°
(Kreuzholz wird immer zu letzterem gerechnet; für

Hölzer von über 14 m Länge Extrapreis.

>>. Bretter. sàri.
-Logesen wald
prv Quadratmeter
Mark Mark

Unsortiert 1. — —. —
In Reine und halbreine Bretter (U à IIU) 1. .10 —. —
Ila Gute Ware (E) 1.10 1. 10

lila Ausschußware (^4) 0l 95 —. --
X-Bretter (Rebuts, Feuer-od. Brennbord) —. — —. —
Gute Latten (Vogesen 4, Schwarzwald p-» Hund»«

4,50 m lang) 20, - 21. -
Gipslatten 10/24 Vogesen 100 lfd. m

Schwarzwald 78 lfd. m 1. — 0. 70

Gipslatten 5/35 Vogesen 100 lfd. m
Schwarzwald 133 lfd. m 1. 10 1. 10

Gipslatten 10/35 Vogesen 100 lfd. m
Schwarzwald 100 lfd. in 1. 20 1.20

pro Kubikmeter

Klotzdielen 15 bis 27 mm 48. — 48. —

„ 27 bis 50 mm —. — 50. —
Die obigen Preise entsprechen bei zirka 2 M. Kosten

ab Sägewerk und 5 °/o Verdienst den folgenden Rund-
holzpreisen franko Sägewerk:

Vogesen und Schwarzwald:
1. 2. 3. 4. 5. 0. Klaffe

Mk. 22.80 21.35 19.80 17.70 15.25 12.20

Abschnitte:
1. 2. 3. Klaffe

Mark 22.30 20.00 16.70

Stimmung sehr flau.

ilerîchîèOeneî.
Zum Brand der Schilfbretterfabrik Horn. Entgegen

einigen Aussagen von Konkurrenten, teile meiner werten
Kundschaft ergebenst mit, daß der Betrieb in meinem
Geschäft durch den Brandausbruch vom 18. November
in keiner Weise gestört ist. I. Allmendinger, Rohr-
gewebc und Gipsdielen-Fabrik, Horn a. B.

Ein interessanter Prozeß. (Einges.) Es geschieht häufig,
daß Reklameplakate mit Bemerkungen oder Zeichnungen
verunziert werden. Das ist nicht unter allen Umständen
erlaubt, sondern es kommt darauf an, wie die Bemer-
kungen lauten, und von wem sie gemacht werden. Ueber
eine solche Verunstaltung eines Plakates aus Konkurrenz-
neid hat soeben in Zürich ein interessanter Prozeß statt-
gesunden.

Die Firma A. Müller X. Cie., Fabrik für Holzbear-
beitungsmaschinen in Brugg, hatte auf einem von der
Firma Orell Füßli Art. Institut in Zürich hergestellten
Kollektivreklame-Plakat ein Feld gemietet. Neben dem

Text sind auf dem Plakat vier Maschinen abgebildet.
Eines dieser Plakate war im Wartesaal 2. Klasse der
Bahnstation Dietikon aufgehängt. Im April dieses

Jahres wurde konstatiert, daß das von der Brugger
Firma gemietete Plaka'.feld mit Bleistift bekritzelt war.
Bei jeder der vier Maschinen stand das Wort „Bruch"
unterstrichen und im Weitern figurierten aus der Affiche
die beiden Bemerkungen „Referenz Buckser à Aubry Brem-
garten und A. Martin Zug". Die Firma ließ hierauf das

Plakat entfernen. Der Verdacht der Täterschaft fiel auf
den Reisenden einer Leipziger Konkurrenzfirma, von dem
die Brugger Firma erfahren haben wollte, daß er auch
anderweitig ihre Fabrikate heruntergemacht habe. Auch
ergab sich mit ziemlicher Sicherheit die Identität der
B.eistiftnotizen mit der Schrift des W. aus einigen von
Diesem geschriebenen Karten und Verträgen. Die Brugger
Firma klagte wegen Kreditschädigung und verlangte eine

Entschädigung von 500 Fr. wegen widerrechtlicher Ver-
unstaltung ihrer Geschäftsreklame. Ein ziffernmäßiger
Schaden könne allerdings nicht festgestellt werden; immer-
hin sei zu beachten, daß die Reklame, die der Beklagte
habe illusorisch machen wollen, jährlich 600 Fr. koste.
So weit dürfe die Konkurrenz nicht gehen. Jeder, der
das Plakat gelesen habe, müsse einen für die klägerische
Firma nachteiligen Eindruck bekommen haben; die Leser
stellten sich vor, daß Derjenige, der die Plakate beschrie-
ben habe, mit ihren Lieferungen schlechte Erfahrungen
gemacht habe. Der Beklagte bestritt, daß er der Täter
und überhaupt ein Schaden entstanden sei. Es handle
sich um harmlose Bemerkungen, denen kein Mensch an-
gesehen, ob sie von einem Konkurrenten oder Spaßvogel
herrühren. Bereits war eine Schriftexpertife angeordnet,
als der Beklagte dem Gericht die Erklärung zugehen
ließ, daß er die Bleistiftnotizen wirklich gemacht habe.
Das Bezirksgericht hieß die Klage prinzipiell gut, denn
die Handlung des Beklagten sei eine widerrechtliche und
unerlaubte; er wollte ohne Zweifel die Klägerin und
ihre Produkte in den Augen der Leser heruntermachen
und diskreditieren. In bezug auf das Quantitative des
Schadenersatzanspruches ging das Gericht davon aus,
daß die eingeklagte Handlungsweise in hohem Maße
geeignet war, die Klägerin in ihren Verhältnissen ernst-
lich zu verletzen, ihren Kredit und ihr Renommee zu
schädigen und herabzuwürdigen. Es hielt eine Entschä-
digungssumme von 100 Fr. für angemessen und ver-
pflichtete den Beklagten zur Bezahlung sämtlicher Kosten.
Das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen.

Zur Holzgant in Zosingen. (Eingesandt.) In Nr. 47
Ihrer Zeitung ist eine Korrespondenz enthalten, worin
zwei Zürcher Händlern unverblümt der Vorwurf gemacht
wird, an der am 24. Oktober in Zofingen abgehaltenen
Holzsteigerung durch leidenschaftliche Bieterei versucht zu
haben, den einheimischen Sägern das Wertvollste vor
der Nase wegzuschnappen und sie auf diese Weise zu
schädigen.

Daß an einer öffentlichen Gant geboten und über-
boten wird, liegt so sehr in der Natur der Sache, daß
es einem vernünftig denkenden Menschen kaum je einfallen
dürste, darin etwas Ungebührliches zu entdecken und es

ist sehr zu bezweifeln, ob der Einsender fraglichen Arti-
kels, falls er selbst einmal an einer Steigerung als
Bieter auftritt, wirklich so großmütig sein wird, zuerst
den Vorteil der Anderen zu wahren.

Die Zurechtweisung in ihrer naiven plumpen Art
wird die beabsichtigte Wirkung bei den beiden Zürcher
Händlern wohl gänftich verfehlt haben und sie werden
es auch kaum nötig haben, sich von Jemandem belehren

àntsnàLààkiel
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U
„Slnnerit Isoliermaterialien" „Uekmahme kompl. Isolierungen

Schweizerische Isolier- und Äsbestwerke Gh. Sinner^ Zürich IV.

p laffert, her in gefchäftticheu Singen nod) fo fe^tr an
tinblicher ÏÏluffaffung leibet.

^oljfteigernng tut III. aargauifdjen g-orftfreiS. Sei
ber gerneinfdjaftliefen |)ol$fieigerung bes ©taate§ unb
einer großen 3at)l ®on (Semeinben ant 23. kooember
im „koten Surm" in Saben blieben bie ißreife aöge=
mein um jirfa 5 % hinter ber letjtjäfjrigen juräcE.
Saubolj erjielte Sr. 27, gr. 28 bi§ gr. 30, Suchen gr.
34, @id)en gr. 50 pro nr'.

@inc toä^rfc^afte ^oljuetftcigerung mirb oon ben
aargauifchen ßreisforftämtern 4 unb 5 arrangiert, raobei
total nicht roeniger benn 6615 nV jpol$ pm Serfaufe
gelangen. Sie Steigerung finbet einesteils am 30. koo.
in ber „Ärone" in Harburg unb anbernteilS am 2. Se=
jember in ber „ßettenbrüde" in Slarau ftatt.

klaunhetwer §oIjbetid)t oom 21. kooember. gm
kunbboljgefdfäft ftef)t ftarfem Angebot nur fc^madlje
Äaufluft gegenüber, bap ftnb troß mtgünftigen SBaffer*
ftanbeS nod) weitere Soften eingetroffen. Set ben ©im
fäufen im Söalbe rourbe bie Saxe nur in gan$ oereiw
gelten gälten einige fßrojent überfdjritten. Sa§ Sretter*
gefdbäft ift rubig. Schmale 3lu§!<hußbretter reichlich
am kîatït; gute Sretter etwa§ beffer.

^olpnéfuhr naefj graufreid). ©emäß ben Seftim=
mungen be§ pnfdjen ber Schwei* unb grantreid) oer=
einbarten 3ufat)artifel§ p ber Uebereinfunft oom 23.
gebruar 1882' betreffenb bie grenpad)barlid)en Serf)ält=
niffe unb bie Seaufftd)iigung ber ©renjroalbungen fön=

nen au§ bem ©ebiete oon 10 km p beiben (Seiten bet
©renje gelegenen ©ägereien per 3ahr 15,000 Sonnen
gefügte Iwljer geger.feiiig pr Hälfte ber betreffenfcen
Solle nach niebrigften Sarife au§ bem einen Sanbe
in ba§ anbere eingeführt werben. Sie SoHermäfeigung
erfireett fief) auf folgenbe fßofitionen be§ franpfifdjen
Solltarifeê: ©emeine jpöljer, gefügt: üt einer Side oon
80 mm unb barübet per Sonne gr. 5, in einer Side
unter 80 mm unb über 35 per Sonne gr. 6.25, in einer
Side oon 35 mm unb barunter per Sonne gr. 8.75,
alleê halber ßoll geregnet. Sie fdEjweigerifc^en @ypor=
teure oon gefügten jpölprn, welche oon ben erwähnten
Soüerleichterimgen wät)Tenb best 3ahre§ 1009 p ptofi=
tieren wünfehen, werben eingelaben, bem eibgenöffifchen
^»anbelêbepartement bté fpätefienS ben 12. Sejember
nächfthin mitteilen p wollen, mit wie oiel SJîeterjentnern
fie an bem ÜJlajimum oon 15,000 Sonnen p partigi-
pteren wünfehen. kaci) 2l6lauf ber genannten grift
nimmt ba§ jpanbelèbepartement eine erfte Serteilung
beë $rebite§ oor unb fiellt jebem eingetriebenen
porteur bie jenige 2lnpl)l ©utfeheine für bie Ausfuhr p,
bie bem ihm pgefdjiebenen Inteil entfpricht. Segehren,
bie nach bem 12. Sejember eingehen, tonnen nur bann

berüctfict)tigt werben, wenn bie 3af)l ber pr Serfügung
ftehenben ©utfeheine e§ erlaubt.

Scttoettbung tum §0(5 pr fßcipierfabrifatton. (fUlit»

geteilt oom ©ibgenöffifchen gorftinfpettorat, Abteilung

gorftftatiftif). @1 bürfte wohl weitere forf!liehe Greife
intereffieren, p oernehmen, wie hoch fid) in ber ©d)weij
ber gahre§bebarf ber fj3apier= unb fßapierft'off»
fabrifation beläuft. 93ad^ einer auf Slnfudfen ber

„©djweiprifchen g 0 r ft ft a t i ft i E" oom tit. ©efretariat
beé> „Serbanbe§ fchmetjerifcher fßapter* unb ißapierfioff^
gabrifanten" (welchem fämtliche ©efd^äfte biefer 2lrt in
ber ©chweij angehören) burchgefüfjrten ©nquête über ba§

3al)r 1907 beträgt ba§ oerarbeitete öolpuantum 250,000
©ter 170,000 m® 1,125,000 g ober 8 % ber
©efamtsißrobuftion aller SBalbungen be3
Sanbe§. ^iebei ift jeboch in Serüdfichtigung p gießen,
ba^ nach berfetben ©nquête ein Sritteil biefe'ê ^oljquan=
tum§ au§ bem 2lu§(anbe eingeführt worben ift, waê ben
obigen fßropntfat) auf 5^ 2 rebujicrt. immerhin h^t
unfere gorftwirtfd)aft mit biefem Äonfutn p rechnen,
bies umfomehr, al§ ber fchwetjetifche SBalb wohl im
©tanbe wäre, ben ganzen Sebarf an jpolj biefer gnbit-.
ftrie jur Serfügung p ftellen. Sichrere gröfere gorfh
oerwaltungen, wir nennen fpegiell SBinterttjur, haben fid)
feit gahren bemüht, mit §oljftoff=gabiifen gefdtjaftlrc^e
Serbinbungen p unterhalten, bie§ Ijauptfä(i)lic£) au§ bem
©runbe, ifjr Srennholj p höheren greifen abpfe^en
unb e§ ift ihnen foldjeâ audh gelungen.

SMr entnehmen j. S. bem gahresbericht pro 1906
be§ ©tafetforftamteS SBinterthur, baß in biefem gahre
1802 ©ter fßapierhol* pm Surchfdhnittepreife oon gr.
13.21 per ©ter (1905 14 07) abgefegt werben fonn=

ten, währenbbem für tannene ©cheiter nur gr. 11.71
(1905 11.24), für tannene ffkügel nur gr. 10.71
(1905 — 9.48) ergielt worben ftnb. Siefe $reisbiffe=

renj infolge ber Serwenbung be§ fpoljeê p ^ßapierftoff
rührt nidjt etwa baher, baß bie Srennholpreife burch
biefe Serwenbung eine§ Seiles gebrüdt worben finb;
bie fßapierfabrifation oerlangt heute nicht au§fdhließliih
nur eine ^oljart, wie bieg früher im 3lnfang§ftabium
ber fPapierftoffgabrifation ber gah war ober etwa
befonbere Dualität, fie oerwenbet heute fämtliche fllabek
holjarten nebft ben weichen Saübhölprn für ihre 3wede.

koch mag bie koti* gntereffe bieten, baß au§ einem
©ter Sannenbotj bur<hfchnittli<h 150 kg 3eflftoff ober
275 kg |joIjfdjliff gewonnen werben tonnen.

Itnucrniinftige 3lbhoIp«fl in granfreich- g? ber
Cammer tabelte ein Slbgeorbneter auë bem gura bie

unoernünftige Slbhotpng ber fffiälber burch fl^^e §olj»
hänbler. ©eit 1900 feien einzig im gura^Separtement
140,000 Çff'caren 3Bäiber oermüftet worben. Sanbwirt-
fchaftiminifter kuau ertlärte, baß eine Sorlage in Sor=
be eitung fei, bie ber mißbräuchlichen SluSbeutung ber
SSätber fteuere unb 3uftänbe befeitigen werbe, bie auf
bie Sauer bie ©d)önbeit, bie ©efunbtjeit, bie (Sicherheit,
ja ba§ ßeben granfreich§ gefährbett.

Sei die Nachahmung von Gtrolichs Hetiblumenseife
von wem immer, es ist stets nur laienhafte Fälschung. [2048n
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zu lassen, der in geschäftlichen Dingen noch so sehr an
kindlicher Auffassung leidet.

Holzsteigerung im III. aargauischen Forstkrcis. Bei
der gemeinschaftlichen Holzsteigerung des Staates und
einer großen Zahl von Gemeinden am 23. November
im „Roten Turm" in Baden blieben die Preise allge-
mein um zirka 5 °/« hinter der letztjährigen zurück.
Bauholz erzielte Fr. 27, Fr. 28 bis Fr. 30, Buchen Fr.
34, Eichen Fr. 50 pro in^.

Eine währschafte Holzverstcigerung wird von den
aargauischen Kreisforstämtern 4 und 5 arrangiert, wobei
total nicht weniger denn 66k5 Holz zum Verkaufe
gelangen. Die Steigerung findet einesteils am 30. Nov.
in der „Krone" in Aarburg und andernteils am 2. De-
zember in der „Kettenbrücke" in Aarau statt.

Mannheimer Holzbericht vom 21. November. Im
Rundholzgeschäft steht starkem Angebot nur schwache
Kauflust gegenüber, dazu sind trotz ungünstigen Wasser-
standes noch weitere Posten eingetroffen. Bei den Ein-
käufen im Walde wurde die Taxe nur in ganz verein-
zelten Fällen einige Prozent überschritten. Das Bretter-
geschüft ist ruhig. Schmale Ausschußbretter reichlich
am Markt; gute Bretter etwas besser.

Holzausfuhr nach Frankreich. Gemäß den Bestim-
mungen des zwischen der Schweiz und Frankreich ver-
einbarten Zusatzartikels zu der Uebereinkunft vom 23.
Februar 1882 betreffend die grenznachbarlichen Verhält-
niffe und die Beaufsichtigung der Grenzwaldungen kön-

nen aus dem Gebiete von 10 km zu beiden Seiten der
Grenze gelegenen Sägereien per Jahr 15,000 Tonnen
gesägte Hölzer gegenseitig zur Hälfte der betreffenden
Zölle nach dem niedrigsten Tarife aus dem einen Lande
in das andere eingeführt werden. Die Zollermäßigung
erstreckt sich auf folgende Positionen des französischen
Zolltarifes: Gemeine Hölzer, gesägt: in einer Dicke von
80 mm und darüber per Tonne Fr. 5, in einer Dicke
unter 80 mm und über 35 per Tonne Fr. 6.25, in einer
Dicke von 35 mm und darunter per Tonne Fr. 8.75,
alles halber Zoll gerechnet. Die schweizerischen Expor-
teure von gesägten Hölzern, welche von den erwähnten
Zollerleichterungen während des Jahres 1009 zu profi-
tieren wünschen, werden eingeladen, dem eidgenössischen

Handelsdepartement bis spätestens den 12. Dezember
nächsthin mitteilen zu wollen, mit wie viel Meterzentnern
sie an dem Maximum von 15,000 Tonnen zu partizb
pieren wünschen. Nach Ablauf der genannten Frist
nimmt das Handelsdepartement eine erste Verteilung
des Kredites vor und stellt jedem eingeschriebenen Ex-
porteur diejenige Anzahl Gutscheine für die Ausfuhr zu,
die dem ihm zugeschiedenen Anteil entspricht. Begehren,
die nach dem IN Dezember eingehen, können nur dann

berücksichtigt werden, wenn die Zahl der zur Verfügung
stehenden Gutscheine es erlaubt.

Verwendung von Holz zur Papierfabrikation. (Mit-
geteilt vom Eidgenössischen Forstinspektorat, Abteilung

Forststatistik). Es dürfte wohl weitere forstliche Kreise
interessieren, zu vernehmen, wie hoch sich in der Schweiz
der Jahresbedarf der Papier- und Papierstoff-
fabrikation beläuft. Nach einer auf Ansuchen der
„Schweizerischen Forststatistik" vom tit. Sekretariat
des „Verbandes schweizerischer Papier- und Papierstoff-
Fabrikanten" (welchem sämtliche Geschäfte dieser Art in
der Schweiz angehören) durchgeführten Enquöte über das
Jahr 1907 beträgt das verarbeitete Holzquantum 250,000
Ster 170,000 m^ — 1,125,000 g oder 8 der
Gesamt-Produktion aller Waldungen des
Landes. Hiebei ist jedoch in Berücksichtigung zu ziehen,
daß nach derselben Enquöte ein Dritteil dieses Holzquan-
tums aus dem Auslande eingeführt worden ist, was den
obigen Prozentsatz auf 5^ z reduziert. Immerhin hat
unsere Forstwirtschaft mit diesem Konsum zu rechnen,
dies umsomehr, als der schweizerische Wald wohl im
Stande wäre, den ganzen Bedarf an Holz dieser Indu-
strie zur Verfügung zu stellen. Mehrere größere Forst-
Verwaltungen, wir nennen speziell Winterthur, haben sich

seit Jahren bemüht, mit Holzstoff-Fabriken geschäftliche
Verbindungen zu unterhalten, dies hauptsächlich aus dem
Grunde, ihr Brennholz zu höheren Preisen abzusetzen
und es ist ihnen solches auch gelungen.

Wir entnehmen z. B. dem Jahresbericht pro 1906
des Stadtforstamtes Winterthur, daß in diesem Jahre
1802 Ster Papierkolz zum Durchschnittspreise von Fr.
13.21 per Ster (1905 — 14 07) abgesetzt werden konn-
ten, währenddem für tannene Scheiter nur Fr. 11.71
(1905 — 11.24), für tannene Prügel nur Fr. 10.71
(1905 — 9.48) erzielt worden sind. Diese Preisdiffe-
renz infolge der Verwendung des Holzes zu Papierstoff
rührt nicht etwa daher, daß die Brennholzpreise durch
diese Verwendung eines Teiles gedrückt worden sind;
die Papierfabrikation verlangt heute nicht ausschließlich
nur eine Holzart, wie dies früher im Anfangsstadium
der Papierstoff-Fabrikation der Fall war oder etwa
besondere Qualität, sie verwendet heute sämtliche Nadel-
Holzarten nebst den weichen Laubhölzern für ihre Zwecke.

Noch mag die Notiz Interesse bieten, daß aus einem
Ster Tannenholz durchschnittlich 150 kg Zellstoff oder
275 kg' Holzschliff gewonnen werden können.

Unvernünftige AbHolzung in Frankreich. In der
Kammer tadelte ein Abgeordneter aus dem Jura die

unvernünftige Abboftung der Wälder durch große Holz-
Händler. Seit 1900 seien einzig im Jura-Departement
140,000 Hektaren Wälder verwüstet worden. Landwirt-
schastsminister Ruau erklärte, daß eine Vorlage in Vor-
be eitung sei, die der mißbräuchlichen Ausbeutung der
Wälder steuere und Zustände beseitigen werde, die aus
die Dauer die Schönheit, die Gesundheit, die Sicherheit,
ja das Leben Frankreichs gefährden.
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